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zu finden, ein vorbeugendes Mittel gegen die An-
falligkeit des Einzelnen und der Massen fiir Parolen
rassistisch-nationalistischer Rattenfinger. Aufgabe
von uns Freidenkern ist es, das Banner der Humanitit
und der Toleranz gegeniiber Andersdenkenden, An-
dersartigen, hochzuhalten. Dabei diirfen wir nicht die
Augen davor verschliessen, dass auch wir Freidenker
nicht dagegen gefeit sind, bei besonderen Anldssen aus
einer Gestimmtheit des Wohlwollens herauszufallen
und unvermittelt Gefiihle von Abneigung und Feind-
schaft zu entwickeln. Die meisten von uns sind gleich
nach dem ersten Schrei katholisch oder protestantisch
getauft worden. Es bedurfte einer nachhaltigen inneren
Erschiitterung — eines sogenannten Traumas —, um den
Weg zu geistiger Freiheit zu finden. Geblieben ist
zumeist ein im Unterbewusstsein aufgehobener Bo-
densatz von Emotionen, ein Bodensatz, der bei einem
bestimmten Anlass wieder aufgeriihrt werden und zu
unguten Reaktionen fiithren kann. Es ist oft nicht leicht,
aber stets erstrebenswert, Anfechtungen dieser Art als
solche zu erkennen, um uns zum Vorteil unserer Um-
gebung davon zu befreien. Adolf Bossart

Die Psyche der Papste

Alle absolute Gewalt verdirbt den Menschen, welchem
sie zuteil wird. Dafiir legt die ganze Geschichte Zeug-
nis ab. Ist diese Gewalt eine geistliche und beherrscht
sie die Gewissen der Menschen, so ist die Gefahr der
Selbstiiberhebung nur um so grésser, denn der Besitz
einer solchen Macht iibt einen besonders verfiihreri-
schen Reiz und legt zugleich die Selbsttdauschung am
nichsten, indem die Leidenschaft der eigenen Herrsch-
begier nur zu leicht als Sorge fiir das Heil anderer
beschonigt wird. Hegt nun der Mensch, dem eine solch
schrankenlose Macht zugefallen ist, auch noch die
Meinung, dass er unfehlbar und ein Organ des gottli-
chen Geistes sei, weiss er, dass ein Ausspruch von ihm
in sittlichen und religiosen Dingen mit einer allgemei-
nen und dazu noch inneren Unterwerfung von Millio-
nen hingenommen wird, so scheint es fast unmoglich,
dass gegen ein solch berauschendes Bewusstsein immer
die Niichternheit des Geistes sich bewahre. Dazu kommt
noch die seit Jahrhunderten sorgfiltig von Rom aus
genidhrte Vorstellung, dass jedes Conclave ein Schau-
platz sei, auf welchem der trotz der Rénke der Parteien
die Wahl lenkende heilige Geist zuletzt immer einen
Triumph feiere, und der Erkorene das von der Gnade
speziell erkorene und ausgesuchte Werkzeug der Rat-
schliisse Gottes iiber die Kirche und die Menschheit
sei. Das ganze Leben desselben wird von dem Momente
an, wo er auf den Altar gesetzt jene erste Huldigung
des Fusskusses empfingt, eine fortlaufende Kette von
Adorationen. Alles ist darauf berechnet, ihn in der
Ansicht zu bestdrken, dass zwischen ihm und den
iibrigen Sterblichen eine unausfiillbare Kluft befestigt
sei, und stets umnebelt von Weihrauchsdiiften muss
auch der festeste Charakter zuletzt einer die mensch-
lichen Krifte iibersteigenden Versuchung erliegen.
Ignaz von Déllinger

Verfassungswidriger Religionsunterricht

Im Zuge der vom Vatikan verordneten und von der evange-
lischen Kirchenprominenz mit Kopfnicken begriissten
«Evangelisierung Europas» sind im Offentlichen Schul-
wesen bereits Tendenzen zu verzeichnen, den Unterricht in
religionsneutralen Fdchern mit religiosem Gedankengut
und Inhalten der Bibel «anzureichern». An uns Freidenkern
liegt es, derartigen «Bemiihungen» sofort und energisch
entgegenzutreten. Ich habe dies fiir meine Wohngemeinde
Rapperswil getan.

«Die Linth», 12.92 : Wie in der «Linth» vom 27. November
zulesen war, hat sich inder Realschule Rapperswil eine neue
Art von Religionsunterricht etabliert, namlich ein soge-
nannter «facheriibergreifender Religionsunterricht». Dabei
handelt es sich — wie zu lesen steht — um ein Bildungs-
programm, bei dem sich die religiose Unterweisung nicht
auf die Ficher «Religionsunterricht» bzw. «Biblische Ge-
schichte» beschrénkt; vielmehr sollen religitses Gedanken-
gut und Inhalte der Biblischen Geschichte auf vielfaltige
Weise mit dem Lehrstoff anderer Facher verkniipft werden.
Oft sei sich der Schiiler gar nicht bewusst, dass der Lehrer
«in den Fichern Lebenskunde, Staatskunde, ja sogar in
Chemie und Physik ganz konkrete religiose Werte ver-
mittle». So gesehen sei es «nicht der Lehrplan, sondern die
Person des Hauptlehrers, welche den facheriibergreifenden
Religionsunterricht moglich macht». (Zitate aus der «Linth»
vom 27. 11. 1992.)

Was hat der Biirger und Erzieher von diesem «Unter-
richtsmodell» zu halten, das in letzter Zeit von Kirchen- und
Schulbehorden immer wieder diskutiert worden sei? Die
Antwortauf diese Frage istklarundeinfach: Einso gestalteter
Religionsunterricht ist verfassungswidrig. Nach Art. 27
Abs. 3 der Bundesverfassung ist der Unterricht an den
offentlichen Schulen so zu gestalten, dass diese von den
Angehorigen aller Bekenntnisse ohne Beeintréichtigung ihrer
Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden kdnnen.
Dasheisst, dass die religiosen Lehrstoffe (mit Einschluss der
«Biblischen Geschichte») in klarer Weise von den iibrigen
d.h. religionsneutralen Fachern zu trennen sind. Der recht-
liche Unterschied zwischen diesen Ficherkategorien be-
steht darin, dass Angehorigen einer minderheitlichen
Glaubensrichtung wie auch Vertretern einer profanen
Weltanschauung das unverbriichliche Recht zusteht, ihre
Kinder vom religiosen Unterricht dispensieren zu lassen.

Natiirlich wird niemand von einem Lehrer verlangen,
dass er bei der Behandlung religionsneutraler Lehrstoffe
seine Weltanschauung verleugnet. Wenn er aber seine
Glaubensiiberzeugung autoritir herausstellt, wenn er darauf
ausgeht, Glaubensinhalte in den nichtreligiosen Lehrstoff
hineinzutragen, wenn er diese Art der Unterweisung zum
Systemerhebt, dannistder Fall einereklatanten Missachtung
des Toleranzgebots der Bundesverfassung gegeben.

Man wird einwenden wollen, dass in unserem Kanton die
offentlichen Schulen «nach christlichen Grundsitzen» ge-
fiihrt werden sollen. Dieser Terminus darf aber, wie der
St. Galler Regierungsrat mehrmals erkldrte, nicht als Par-
teinahme zugunsten einer bestimmten Glaubensrichtung
verstanden werden. Gemeint sind moralische Grundsdtze
allgemeiner Art, Grundsitze der Menschlichkeit und
Gesetzestreue, die auch von Andersglaubigen und Anders-
denkenden respektiert werden.

Die Lehrkrifte und Schulbehorden sind also gut beraten,
wenn sie sich bemiihen, die verfassungsmassig garantierte
bekenntnismdissige Neutralitdt der dffentlichen Schulen zu
respektieren. Adolf Bossart, Rapperswil




	Die Psyche der Päpste

